
höheren Beiträge für die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversi
cherung zu mindern. Ein voller Ausgleich ist dabei jedoch nicht 
möglich. Das betrifft insbesondere die Produktionsarbeiter auf 
Grund der bisher sehr günstigen Besteuerung ihres Arbeitslohns.

In den unteren Einkommensgruppen bis 800 DM monatlich ist 
ein Ausgleich durch die Zahlung differenzierter Zuschläge zwi
schen 10 bis 30 DM vorgesehen. Die in der Begründung zum 
Steueranpassungsgesetz dargestellten Beispiele der Auswir
kungen auf das Nettoeinkommen sind statische Berechnungen. 
Sie erfassen nicht veränderte Verbrauchergewohnheiten.

Was die generelle Besteuerung der Landwirtschaft betrifft, so 
wird gegenwärtig noch an einer Regelung für den Zeitraum vom 
l.Juli bis 31. Dezember 1990 gearbeitet. Auch Mitglieder land
wirtschaftlicher Genossenschaften müssen künftig die höheren 
Beiträgssätze für die Sozialversicherung zahlen. Um die Netto
einkommensminderung nicht noch weiter zu erhöhen, ist vorge
sehen, wie bisher die Einkommen der Genossenschaftsmitglie
der bis Ende des Jahres von der Steuer zu befreien.

Im Zusammenhang mit den Steuergesetzen sollen durch ein 
Gesetz über das steuerliche Verfahrensrecht - Abgabenordnung 
- neu geregelt werden die Rechte und Pflichten der Steuerpflich
tigen und der Steuerorgane sowie die Nachprüfbarkeit von Steu
erbescheiden und anderen Entscheidungen der künftigen Fi
nanzämter durch unabhängige Finanzgerichte.

Die qualifizierte Durchführung der Steuergesetze und die Si
cherung stabiler Steuereinnahmen für den Staatshaushalt erfor
dern gut ausgebildete Mitarbeiter in den Steuerorganen, eine 
umfassende Unterrichtung der Unternehmen und die Informa
tion der steuerberatenden Berufe. Das soll durch ein breit gefä
chertes Schulungssystem sowie durch die Publikation aller steu
erlichen Rechtsvorschriften und durch Erläuterung in den Me
dien gesichert werden.

Gleichzeitig werden mit der Bildung von rund 120 Finanzäm
tern und 21 Hauptzollämtern zum 1. Juli 1990 die Voraussetzun
gen geschaffen, daß mit der Einführung eines einheitlichen Be
steuerungssystems für die Bürger und Unternehmen aller 
Eigentumsformen auch eine exakte und vollständige Erfassung 
der Steuern sowie ihre Kontrolle erfolgt. Einen entsprechenden 
Beschluß hat die Regierung am 2. Mai 1990 gefaßt.

Sehr verehrte Abgeordnete! Ich bitte Sie um Überweisung der 
vorgelegten Gesetze zur Beratung in die Ausschüsse. Experten 
des Ministeriums der Finanzen werden Ihnen zur Verfügung 
stehen, um die notwendigen Erläuterungen zu geben und auf Ih
re Fragen zu antworten.

Sehr verehrte Abgeordnete! Ich möchte - wie der Präsident 
Herr Dr. Ullmann bereits angekündigt hat - die Gelegenheit 
wahrnehmen, um einige Bemerkungen zu aktuellen Fragen zu 
machen, die auch in der Fragestunde heute zum Teil eine Rolle 
gespielt haben. Und da ich dort leider nicht teilnehmen konnte, 
versuche ich, das hier nachzuholen.

Heute morgen ist unter anderem gesprochen worden über die 
Frage des Umgangs mit dem Erfassungssystem und dem Ver
wertungssystem für Sekundärrohstoffe. In der Presse ist mitge
teilt worden, von der Regierung sei hierfür bereits eine Summe 
von 120 Mio D-Mark zur Verfügung gestellt. Dies trifft so nicht 
zu. Die Diskussion in der Regierung ist nicht abgeschlossen. Ich 
möchte Ihnen aber folgendes mitteilen: Wir, d. h. das Finanzmi
nisterium, haben uns nach anfänglichem Zögern bereiterklärt, 
eine Summe bereitzustellen. Wir sind nicht willens, Mittel aus 
dem Staatshaushalt, zumal unter den dann zur äußersten Spar
samkeit auffordernden Bedingungen des zweiten Halbjahres 
1990, zur Verfügung zu stellen, die praktisch auf eine Fortfüh
rung des Status quo in den Strukturen führen. Wir haben den 
Eindruck gewonnen, daß das Erfassungssystem für die Sekun
därrohstoffe erhalten bleiben soll, daß das Verwertungssystem 
aber bedeutend verbessert werden muß. Wir haben den Ein
druck gewonnen: Es muß eine Konzeption vorliegen, und wir 
können nicht auf Dauer einen Status quo aus dem Staatshaus
halt finanzieren. Dies ist ein Beispiel, das genauso für andere 
Fragen der Unterstützung durch das Finanzministerium gilt.

Wir haben uns daher auf folgende Position geeinigt: daß wir 
die geforderten 120 Mio D-Mark für das zweite Halbjahr in dieser 
Form zunächst nicht zur Verfügung stellen. Wir sind bereit, für 
2 Monate - Juli und August - anteilmäßig, d. h. 40 Mio D-Mark, 
zur Verfügung zu stellen unter der Voraussetzung, daß bis zum 
15. August von den Ministerien für Wirtschaft und für Umwelt 
eine Konzeption vorgelegt wird, aus der deutlich wird, daß das 
bisherige System abgelöst wird.

Die Umsetzung einer Konzeption wird sicher einige Zeit in 
Anspruch nehmen, aber ich denke, wir können es auf die Dauer 
nicht verantworten, aus dem Staatshaushalt Mittel bereitzustel
len, wenn damit nicht sehr deutlich notwendige Veränderungen 
der Strukturen verbunden ist.

Der zweite Punkt: Die Frage der Stipendien für Studenten 
hat eine Rolle gespielt auch heute hier in der Sitzung der 
Volkskammer und draußen auf der Straße. Ich möchte hier 
wiederholen, was ich heute vormittag bei den Studenten er
klärt habe: Das Ministerium für Finanzen ist bereit, einen Sok- 
kelbetrag für ein Grundstipendium von 280 M monatlich zu
sammen mit einer Differenzierung bis zu einer Höhe von 450 M 
zu finanzieren. Das bedeutet eine Erhöhung des Grundstipen
diums um 80 M. Das bedeutet eine differenzierte Erhöhung bis 
450 M in Abhängigkeit von den jeweiligen Bedingungen. Wir 
können es uns nicht mehr leisten aus dem Staatshaushalt un
differenziert und unabhängig von dem Einkommen, auch von 
Familienmitgliedern bis hin zu den Eltern, eine feste Summ' 
zu garantieren. Wir sind damit in die unmittelbare Nähe des ' 
Vorschlages gekommen, der auch vom Minister für Bildung 
und Wissenschaft gemacht wurde. Wenn es hier noch zu einer 
weiteren Erhöhung kommen sollte, dann muß es im Einver
nehmen und vor allen Dingen unter Einsatz des Ministers für 
Bildung und Wissenschaft gemacht werden. Es muß geprüft 
werden, ob aus dem Haushalt des Ministers für Bildung und 
Wissenschaft weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden 
können.

Ich möchte zum Vergleich zwei Dinge bemerken: 1. Die Sti
pendien, die im Grundstipendium bisher 200 M waren, werden 
damit beträchtlich erhöht. Wir haben die Möglichkeit, dann in 
differenzierter Weise bis 450 M zu gehen. Bei den Renten haben 
wir einen Grundsockel von 330 M gehabt. Wir werden dort die 
Möglichkeit haben, eine Höhe von 495 M als Ausgangspunkt zu 
wählen. Sie sehen daraus, daß wir grob gesprochen die Stipen
dien nicht schlechter behandelt haben als die Renten.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann :

Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Minister?

(Zwischenfrage von der PDS: Herr Minister! Wie lange soll 
diese Regelung gelten? Bis zum 31.12.? Oder gibt es eine Chance, 
das ins neue Jahr mit hinüberzunehmen?)

Dr. Romberg, Minister für Finanzen:

Diese Regelung soll ab 1.7.1990 gelten. Sie ist eine Übergangs
regelung. Auf die Dauer werden wir - wenn möglich im nächsten 
Jahr - zu einer Regelung übergehen, die näher an dem BAFÖG- 
System der Bundesrepublik orientiert ist. Auch dazu möchte ich 
eine Bemerkung machen. Wir haben bei uns dann ein Stipen
dium, das grundsätzlich garantiert ist. Diese Regelung gibt es in 
der Bundesrepublik nicht. Zweitens ist es in der Bundesrepublik 
so, daß Darlehen gezahlt werden im Rahmen des BAFÖG-Sy- 
stems, die zu einem beträchtlichen Teil zurückzuzahlen sind. 
Wir werden unser System auch in dieser Richtung schrittweise 
verändern.

Der letzte Punkt: Er betrifft Haushaltsfragen allgemein. Im 
Ministerium für Finanzen gehen zunehmend Signale ein, die 
darauf hinweisen, daß in den Bezirken unseres Landes Liqui
ditätsprobleme auftreten. Wir haben z. B. heute eine Mittei
lung bekommen, die praktisch darauf hinausläuft, daß fertig
gestellt wird, im Bezirk Karl-Marx-Stadt/Chemnitz in Kürze
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